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  Protokollnotiz zu Abschnitt III: 
 
1Die Anpassungen an die veränderten Rahmenbedingungen bzgl. Biometrie und Zins durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 29. April 2016 erfolgen ausschließlich auf der Finanzierungsseite, die 
zusätzlichen Finanzierungsmittel nach § 16 Abs. 1 Satz 5 und 6, § 37 Abs. 1 Satz 2 und 4 und § 37a Abs. 1 
Satz 2 und 4 führen nicht zu zusätzlichen Leistungen. 2Die bisherigen und die künftigen Ansprüche 
(Startgutschriften, Anwartschaften aus dem Punktemodell, Anwartschaftsdynamik und Renten) bleiben der 
Höhe nach unverändert, es ergeben sich keine Verschlechterungen und keine Verbesserungen; 
insbesondere werden die künftigen Anwartschaften und Überschüsse weiterhin entsprechend der 
Altersfaktorentabelle nach § 8 Abs. 3 und auf der Basis eines Beitrags von 4,0 v.H. berechnet, ungeachtet 
des zugrundeliegenden Finanzierungsverfahrens (Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung, Mischfinanzierung) 
und ungeachtet der tatsächlichen Umlage-/Beitragshöhe.


